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Allgemeine Informationen über Sozialhilfe und Besitz von Grundeigentum

Sie erhalten dieses Merkblatt, weil Sie einen Antrag auf Sozialhilfe gestellt haben und gleichzeitig Grundeigentum besitzen. Zum Beispiel, weil Sie ein Haus, eine Wohnung oder etwas Ähnliches haben. 

Rückerstattungsverpflichtung
Wenn Sie ein Haus, eine Wohnung oder etwas Ähnliches besitzen, dann haben Sie grundsätzlich Vermögen und benötigen keine Sozialhilfe. Ein Verkauf ist nicht immer sofort möglich oder verhältnismässig. Wenn Sie Sozialhilfe beziehen, müssen Sie diese wieder zurückbezahlen, sobald die Liegenschaft verkauft ist. Deswegen müssen Sie immer eine Rückerstattungsverpflichtung unterschreiben. Darin bestätigen Sie, dass Sie die Sozialhilfe zurückbezahlen, wenn Sie die Liegenschaft verkauft haben. 

Wann muss eine Liegenschaft verkauft werden?
In der Sozialhilfe zählt Geld auf einem Konto gleich viel, wie Geld, das in einer Liegenschaft ist. Deswegen gibt es kein grundsätzliches Recht, dass Sie Ihre Liegenschaft behalten können (SKOS-Richtlinien, Kapitel D.3.2.). Es kann sein, dass die Sozialregion Ihnen eine Auflage erteilt, dass Sie Ihre Liegenschaft verkaufen müssen, um damit Ihren Lebensunterhalt zu sichern. Die Sozialregionen prüft jeden Fall einzeln. Ein Hausverkauf ist nicht in jedem Fall möglich oder verhältnismässig. Ihre zuständige Beratungsperson wird Ihre Fragen zu diesem Thema beantworten. 

Grundpfandverschreibung
Es kann vorkommen, dass die Sozialregionen nicht verlangen, dass Sie die Liegenschaft verkaufen müssen oder, dass ein Verkauf sehr lange dauert. Sie erhalten nur Sozialhilfe, wenn sichergestellt ist, dass Sie die Sozialhilfe nach einem Verkauf der Liegenschaft zurückbezahlen. Damit sichergestellt ist, dass das Geld zurückbezahlt wird, muss eine Grundpfandverschreibung gemacht werden. Für eine Grundpfandverschreibung muss ein Eintrag beim Grundbuchamt stattfinden. Der Eintrag stellt sicher, dass bei einem Verkauf die bevorschussten Sozialhilfegelder zurückbezahlt werden. Das Amt für Gesellschaft und Soziales (AGS) nimmt dafür mit Ihnen Kontakt auf und erklärt Ihnen, was Sie tun müssen. Eine Grundpfandverschreibung ist nicht freiwillig, es ist eine Bedingung damit Sie Sozialhilfe erhalten (§ 153 Sozialgesetz). 

Was passiert, wenn Sie eine Auflage in Bezug auf Grundeigentum nicht einhalten
Wenn Sie Grundeigentum haben, erhalten Sie eine Auflage von der Sozialregion. Oben sind die verschiedenen Möglichkeiten beschrieben, was die Sozialregionen von Ihnen erwarten können. Wenn Sie eine Auflage nicht erfüllen, dann prüft die Sozialregion eine Einstellung der Sozialhilfe. 

Hinweis
Dieses Merkblatt gibt allgemeine Informationen. Welche Auflage Sie für Ihre Liegenschaft erhalten, entscheiden die Sozialregionen im Einzelfall. Wenn Sie Fragen zu Ihrer Liegenschaft haben, fragen Sie Ihre Sozialregion. 
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